
289

74. Jahrgang 28. September 2018 Nr. 39

Amtliches
Verkündungsorgan
für das
Stadtgebiet Essen

Inhaltsverzeichnis

Sonstige Bekanntmachungen
• Suchthilfe direkt Essen gGmbH
• Essener Systemhaus, Essen

Öffentliche Zustellungen
Suchthilfe direkt Essen gGmbH:

Jahresabschluss 2017

Die Gesellschafterversammlung der Suchthil-
fe direkt Essen gGmbH hat am 28. Juni 2018 
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2017 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 
0,00 € festgestellt. 

Jahresabschluss und Lagebericht können 
innerhalb der zwei auf diese Mitteilung 
folgenden Wochen während der Geschäfts-
zeiten im Verwaltungsgebäude der Suchthilfe 
direkt Essen gGmbH, Hoffnungstr. 24, 45127 
Essen, eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes beauftragte 
gkw:treuadvisa GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft  hat am 29. Mai 2018 folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für 
die Suchthilfe direkt Essen gGmbH erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend 
aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der 
Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen, für 
das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 
31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung 
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer Deutschland 

Sonstige              
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e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartung 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen 
geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnen Erkenntnissen 
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 
und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermit-
telt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chan-
cen und Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, 
weisen wir auf die Ausführungen der Ge-
schäftsführung im Lagebericht hin. Dort ist 
im Abschnitt „C. Risiken der zukünftigen 
Entwicklung“ ausgeführt, dass der Fortbe-
stand der Gesellschaft auch zukünftig von 
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der  fi nanziellen Unterstützung des Haupt-
gesellschafters Stadt Essen abhängig ist. 
Dies umfasst auch die Verfügbarkeit aus-
reichender Liquidität, um jederzeit fälligen 
Zahlungsverpfl ichtungen nachkommen zu 
können

Essen, den 29. Mai 2018

gkw:treuadvisa GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Alfred Gaeb Torsten Wippermann
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

 Essener Systemhaus, Essen:

Jahresabschluss 2017

Der Rat der Stadt Essen hat am 11.07.2018 
den Jahresabschluss 2017 mit einer Bi-
lanzsumme von 46.422.334,30 € und den 
Lagebericht 2017 des Essener System-
hauses festgestellt und beschlossen den 
Jahresüberschuss von 1.360.262,71 € wie 
folgt zu verwenden:
– 897.733,71 € werden auf neue Rechnung 

vorgetragen,
– 462.529,00 € werden in eine zweckge-

bundene Rücklage eingestellt.

Der Jahresabschluss 2017 und der Lage-
bericht 2017 liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2018 in der Zeit von 
08:30 bis 14:30 zur Einsicht im Essener 
Systemhaus, Kruppstrasse 82-100, Zimmer 
4.06, 45145 Essen aus.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen (GPA NRW) hat folgenden ab-
schließenden Vermerk erteilt:

„Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW 
gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes 
Essener Systemhaus. Zur Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat 
sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO AG, Essen, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 09.05.2018 den 
nachfolgend dargestellten uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

An das Essener Systemhaus (ESH), eigen-
betriebsähnliche Einrichtung der Stadt Essen

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend 
aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des 
Essener Systemhaus (ESH), eigenbetrieb-
sähnliche Einrichtung der Stadt Essen, 
Essen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
2017 bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 

und den ergänzenden Bestimmungen der 
Betriebssatzung sowie den landesrechtlichen 
Vorschriften liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung 
nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
der Einrichtung sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen 
geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Betriebssatzung sowie 
den landesrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Einrichtung. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Einrichtung und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 
zu folgendem Ergebnis:
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschafts-
prüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über 
die Durchführung der Jahresabschlussprü-

fung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ich-
tigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht 
der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 19.09.2018
 
GPA NRW
Im Auftrag
Harald Debertshäuser

Essener Systemhaus, Essen
„Die Betriebsleitung“

Grabenkamp
(Betriebsleiter)
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Öffentliche Zustellungen
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung 
mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachgenannte(n) 
die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt.

Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt
Gaspar, Alexandru-Florentin Nootstr. 15, 45326 Essen JobCenter Essen Mitte,  88-56 138
Gehrmann, Matthias  Jugendamt,  88-51 638
Guthardt, Maxine Lübecker Str. 2, 45145 Essen JobCenter Jugendberufsagentur,
   88-57 103
Mehdi, Behrami Ruhrtalstr. 335, 45219 Essen JobCenter Essen Süd I,  88-57 188
Sami Mohamad  Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt,
   88-21 528
Singh, Andreas  Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt,
   88-21 528
Straßburg, Thomas Berzeliusstr. 7, 45144 Essen JobCenter Essen West,  88-56 918
Straßburg, Thomas Berzeliusstr. 7, 45144 Essen JobCenter Essen West,  88-56 918

Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der Benachrichtigung als zugestellt gilt.
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